
Umsatz/Kostenart November '20                      
€

Dezember '20                      
€

Januar '21
€

Februar '21                      
€

März '21                      
€

April '21                       
€

Mai '21
€

Juni '21                     
€

Umsatzerlöse (inkl. erhaltene Anzahlungen)

1. Mieten und Pachten für betrieblich genutzte Gebäude, Räume und 
Grundstücke
2. Weitere Mietkosten wie z.B. Fahrzeuge und Maschinen, die 
betrieblich genutzt werden
3. Zinsaufwendungen für betriebliche Kredite und Darlehen
Nur Zinsaufwand, Stundungszinsen und Kontokorrentzinsen, 
keine Tilgungsraten

4. Handelsrechtl. Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter d. 
Anlagevermögens i. H. v. 50 % der Abschreibung (wird von uns erfasst)

zu 4. gab es Anschaffungen nach der letzten uns vorliegenden 
Buchführung? Wenn JA, bitte Rechnung beifügen
5. Finanzierungsanteil von Leasingraten
6. Ausgaben für notwendige Instandhaltung, Wartung oder Einlagerung 
von Anlagevermögen und gemieteten Vermögensgegenständen 
einschließlich EDV
7. Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, Reinigung und 
Hygienemaßnahmen (Masken etc.)
8. Grundsteuern

9. Betriebliche Lizenzgebühren z.B. IT-Programme, Patente etc.
10. Versicherungen, Abonnements und andere feste/fixe Ausgaben, 
keine privaten Versicherungen
11. Kosten für Steuerberater für Antrag Überbrückungshilfe (wird von 
uns erfasst)
12. Gibt es Personalaufwendungen, die nicht von Kurzarbeitergeld 
gedeckt sind?
13. Lohnkosten für Auszubildende inkl. SV-Beiträge
       (wenn Löhne nicht durch uns)

zu berücksichtigen sind auch:

- Kosten für FSJ'ler, FÖJ'ler und BFD'ler und

- Kosten für Dual Studierende
14. Bauliche Modernisierungs-, Renovierungs oder
       - Umbaumaßnahmen bis zu 20 TEUR/pro Monat zur
         Umsetzung von Hygienekonzepten.
       - Investitionen in Digitalisierung einmalig bis 20 TEUR.
15. Marketing- und Werbekosten
Hinweis: Beachten Sie die Anmerkungen auf der nächsten Seite. Beim Ausdruck dieser Tabelle sollte A3 gewählt werden.

Überbrückungshilfe III - geschätzte Umsatzerlöse und Fixkosten (Nov. 2020 - Jun. 2021)
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Anmerkungen: 
- Die Angaben sind sachgerecht zu schätzen. 
- Aus sachgerechten Schätzungen drohen keine straf- oder haftungsrechtlichen Konsequenzen.
- Sollte sich aus den Ist-Werten ein niedrigerer Zuschuss ergeben, ist die Differenz zurückzuzahlen. 
- Sollte sich aus den Ist-Werten ein höherer Zuschuss ergeben, erhalten Sie eine Nachzahlung zur Überbrückungshilfe. 
- Es können alle Fixkosten (Vertragsschluss vor dem 01.01.2021) berücksichtigt werden, die im Förderzeitraum  
  fällig sind (dies gilt auch für jährlich oder quartalsweise anfallende Kosten) und noch nicht im Rahmen anderer Programme geltend gemacht wurden.
- Bei einer Rechnungsstellung ohne Zahlungsziel gelten die Fixkosten mit dem Erhalt der Rechnung als fällig.
- Kosten, die nicht im Förderzeitraum fällig sind, dürfen nicht anteilig angesetzt werden. (Dies gilt auch für periodisch anfallende Kosten)
- Bitte stimmen Sie die Fälligkeiten ggf. mit dem Leistungserbringer ab.

- Zahlungen, die Coronabedingt gestundet wurden und nun im    
Förderzeitraum fällig sind, dürfen angesetzt werden, falls sie nicht 
bereits im Rahmen anderer Zuschüsse erstattet wurden (insbesondere 
Corona-Soforthilfe und 1. Phase der Corona-Überbrückungshilfe).

weitere benötigte Unterlagen wird benötigt
Kopie Personalausweis Ja
Gesellschaftsvertag Ja
Bewilligungsbescheid der Soforthilfe Ja
Bewilligungsbescheid/e Kurzarbeitergeld Ja
Bewilligungsbescheid/e Förderprogramme der Länder Ja


